
Einführung Überschusseinkünfte – Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 

Gemäß § 2 Abs. 2 EStG ist die Bemessungsgrundlage für die Einkünfte 

aus nichtselbstständiger Arbeit (NSA), und für alle anderen Überschusseinkünfte, der Überschuss 

der Einnahmen über die Werbungskosten (WK). 

Formel – Ermittlung der Einkünfte aus NSA: 

Zu den Einnahmen nach § 8 EStG gehören insbesondere Gehälter, Löhne, 

Gratifikationen, Tantiemen und alle  anderen wilden Synonyme aus laufendem Dienstverhältnis. 

„Geldwerte Vorteile“ stellen ebenfalls Einnahmen dar! Zu ihnen gehören z.B.: 

Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen stellt ebenfalls Einnahmen dar. Dazu gehören: 

- Versorgungsbezüge (Ruhegelder eines Beamten / ANöD)

- Witwen- und Waisengelder

1. Einstiegsfall – Herr Muster-Maier:

Muster-Maier, ist Mandant ihrer Steuerkanzlei. Ihr Chef, Prof. Muster-Schröer, überträgt

Ihnen die Aufgabe, die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit zu berechnen. 

(Nutzen Sie die folgende Tabelle!) 

Herr Muster-Maier reicht Ihnen die folgenden Belege ein. Daneben haben Sie noch 
folgende Informationen: 
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Die Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beträgt 33 

km. Herr Muster-Maier nutzt seinen eigenen Pkw an 230 Tagen im Jahr.

Im Juni 2025 kaufte sich Herr Muster-Maier einen neuen Anzug im Wert von 
399 € als „typische Berufskleidung“. 

Anhand des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung das Kalenderjahr 2025 erhalten Sie 
die folgenden Eckdaten: 
- Beschäftigungszeitraum: 01.01. – 31.12.2025
- Bruttoarbeitslohn einschließlich Sachbezüge: 25.207 €

- einbehaltene Lohnsteuer: 5.287 €

- einbehaltener Solidaritätszuschlag: 0 €

- einbehaltene Kirchensteuer: 423 €

- steuerfreier Arbeitslohn: 0 €

- Arbeitgeberanteil gesetzliche Rentenversicherung: 2.344 €

- Arbeitnehmeranteil gesetzliche Rentenversicherung: 2.344 €

- Arbeitnehmeranteil gesetzliche Krankenversicherung: 1.840 €

- Arbeitnehmeranteil sozialen Pflegeversicherung: 473 €

- Arbeitnehmeranteil Arbeitslosenversicherung: 328 €

 Einnahmen gem. § 8 EStG 25.207,00 €

./. Werbungskosten § 9 EStG 
595,00 € Autoreparatur*

250,00 € Datev-Kurs

120,00 € Gewerkschaftsbeitrag

2.516,20 € Pendlerpauschale

0 € Gras-Zertifikat**; Anzug***

ODER 

./. Werbungskostenpauschbetrag § 9a  EStG
 (der höhere Betrag wird abgezogen) 

1.230,00 €

=  Einkünfte aus NSA  21.725,80 € 

*Pkw-Reparaturen sind grundsätzlich private Kosten! Wird der Pkw beruflich genutzt, oder 

erfolgte ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit, dann sind die Kosten ansetzbar. 

Kosten die die Versicherung nicht übernimmt können als WK angesetzt werden. 

**Fortbildungskosten sind nur WK, wenn eine „berufliche Veranlassung“ besteht. 

*** Anzüge sind keine typische Berufskleidung! (Kosten der priv. Lebensführung!!!) 
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